
ZUSÄTZLICHE FREIHEIT 
FÜR PENSIONIERTE:
REVI LEASING SENIOR

www.cashgate.ch
Telefon 0840 850 860

VERNÜNFTIG FINANZIEREN 

MOBILITÄT  

IN DER  

RENTE



Mit dem neuen Revi Leasing Senior von cashgate haben Sie ab sofort die Möglichkeit, pensionierten Kunden ein Fahrzeugleasing 
anzubieten. cashgate bietet mit dem neuen Revi Leasing Senior eine einzigartige Finanzierungslösung an, die Rentner bei der  
Gestaltung ihrer individuellen Mobilität unterstützt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Mobilität Ihrer Kunden auch nach der Pensionierung zu fördern.  
Sprechen Sie Rentner auf die neue Finanzierungsmöglichkeit Revi Leasing Senior von cashgate an!

Wir unterstützen Rentner  
bei der Gestaltung ihrer Mobilität!

cashgate AG, Hagenholzstrasse 56, Postfach 7007, 8050 Zürich, Telefon 058 958 15 58
cashgate AG, Bionstrasse 4, Postfach, 9001 St. Gallen, Telefon 058 958 11 00
cashgate AG, Murgenthalstrasse 7, 4900 Langenthal, Telefon 058 958 19 00
cashgate AG, Place Chauderon 18, Postfach 270, 1000 Lausanne 22, Telefon 058 958 13 00

          Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Ihren Ansprechpartner  
 oder telefonisch an 0840 850 860 wenden.

Zielgruppe
Natürliche Personen in Rente (max. Höchstalter bei 
Vertragsbeendigung 75 Jahre)

Auszahlung
Sofort nach Erhalt aller unterschriebenen Vertrags-
unterlagen

1. erhöhte Rate Obligatorisch (10 bis 30% des Nettoverkaufspreises)

Restwert
Ist abhängig von der gewählten Fahrleistung  
und der vereinbarten Leasingdauer

Kündbarkeit
Jederzeit; keine Nachverrechnung der Leasingrate (es 
werden nur Mehrkilometer, allfällige Schäden und 
Instandstellungskosten nachverrechnet)

Sicherheiten Eintrag Code 178; Vollkasko obligatorisch
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Objekte Finanzierungs-
betrag Zinssatz

PW, Kleintransporter,  
Motorhome, Elektrofzg.

bis CHF 9’999.–
ab CHF 10’000.–

auf Anfrage
5.5%*

Motorrad
bis CHF 9’999.–
ab CHF 10’000.–

auf Anfrage
5.9%*

*Zinssatz nominal 1) 5.5% 2) 5.9% entspricht effektiv 1) 5.64% 2) 6.06%. 

Voraussetzungen: nur natürliche Personen in Rente; Wohnsitz in der Schweiz  
oder im Fürstentum Liechtenstein; Schweizer Staatsbürgerschaft oder gültige  
Aufenthalts bewilligung C. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur  
Überschuldung führt (Art. 3 UWG).


